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Geltendes Recht Entwurf Bemerkungen 

IV. Spezielle Hilfsangebote 
A. Jugend- und Familienhilfe 
Art. 34  Grundsatz 
1
 Der Kanton fördert und koordi-
niert die Jugend- und Familien-
hilfe. 
2
 Das kantonale Sozialamt hat 
Kindern und Jugendlichen, für 
deren Unterhalt weder Eltern 
noch unterstützungspflichtige 
Verwandte aufzukommen ver-
mögen, eine ihren Bedürfnissen 
angepasste Pflege und Erzie-
hung sowie eine ihren Fähigkei-
ten entsprechende Förderung 
und Ausbildung zu ermöglichen. 

IV. Spezielle Hilfsangebote 
A. Jugend- und Familienhilfe 
Art. 34  Grundsatz 
1
 Der Kanton hat Kindern und 
Jugendlichen, für deren Unterhalt 
weder Eltern noch unterstüt-
zungspflichtige Verwandte aufzu-
kommen vermögen, eine ihren 
Bedürfnissen angepasste Pflege 
und Erziehung sowie eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende För-
derung und Ausbildung zu ermög-
lichen. 
2
 Er fördert und koordiniert die 
weitere Jugend- und Familienhil-
fe.  

Umstellung! Die bisherige 
Regelung entstammt einer 
Zeit, als die Sozialhilfe Sa-
che der Gemeinden war 
und der Schwerpunkt der 
kant. Tätigkeiten in der 
Beratung, Förderung und 
Koordination lag (Abs. 1). 
Vorangestellt wird der bis-
herige Abs. 2, der den zent-
ralen Auftrag des Kantons 
festschreibt. Der neue Abs. 
2 knüpft daran an und ver-
pflichtet den Kanton, die 
weitere Jugend- und Fami-
lienhilfe zumindest zu för-
dern und zu koordinieren. 
Dabei gehören die SSA und 
die OJ dazu. Sie werden 
aber, aufgrund der unter-
schiedlichen Regelung der 
Zuständigkeiten, erst nach-
folgend erwähnt.  

Art. 35  Beratung 
1
 Das kantonale Sozialamt infor-
miert und berät Behörden und 
Privatpersonen in Fragen der 
Jugend- und Familienhilfe. 
2
 Es arbeitet dabei mit den öf-
fentlichen und privaten Institutio-
nen der Jugend- und Familienhil-
fe zusammen. 
3
 Es ist berechtigt und verpflich-
tet, bei Feststellung von Gefähr-
dungen des Kindswohles bei der 
zuständigen Amtsstelle Anzeige 
zu erstatten. 

Art. 35  Leistungen, Zusammen-
arbeit 
1
 Die zuständigen Sozialhilfestel-
len beraten, begleiten und unter-
stützen in Fragen der Jugend- 
und Familienhilfe, namentlich 
auch im Bereich Schulsozialar-
beit.  
2
 Sie arbeiten mit den öffentlichen 
und privaten Institutionen der 
Jugend- und Familienhilfe und 
den Schulen zusammen. Der 
Kanton kann solche gemeinnützi-
gen Organisationen unterstützen. 
3
 Die zuständigen Sozialhilfestel-
len sind berechtigt und verpflich-
tet, bei Feststellung von Gefähr-
dungen des Kindswohles bei der 
zuständigen Amtsstelle Anzeige 
zu erstatten. 

Erweiterte Titelgebung. 
Abs. 1: Vollständigere Nen-
nung des Angebots und 
ausdrückliche Nennung der 
SSA, obschon diese Be-
standteil der Jugend- und 
Familienhilfe ist. Es gilt dies 
allerdings auch für die OJ 
(ersetzt den veralteten Beg-
riff „ausserschulische Ju-
gendarbeit“), für welche 
neu die Gemeinden zu-
ständig sind (Art. 37). 
Abs. 2: Die Zusammenar-
beit mit den Schulen ist 
speziell zu erwähnen.  
Abs. 3: Inhaltlich unverän-
dert. 

Art. 36  Inkassohilfe; Bevor-
schussung 
1
 Das kantonale Sozialamt führt 
eine Stelle für Alimenteninkasso 
und Alimentenbevorschussung. 
2
 Diese Stelle leistet auf Gesuch 
hin bei der Vollstreckung des 
Unterhaltsanspruches in geeig-
neter Weise Inkassohilfe (Art. 
131 Abs. 1 und 290 ZGB). 
3
 Sie richtet auf begründetes 
Gesuch hin der erziehungsbe-
rechtigten Person Vorschüsse 
für den Unterhalt des Kindes 
aus, wenn Vater oder Mutter 
oder beide ihrer Unterhaltspflicht 

Art. 36 Abs. 1 
1
 Der Kanton führt eine Stelle für 
Alimenteninkasso und Alimenten-
bevorschussung. 
 

Einzig eine begriffliche An-
passung in Absatz 1. 
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nicht nachkommen (Art. 293 
Abs. 2 ZGB). 
4
 Der Landrat erlässt eine Ver-
ordnung über Inkassohilfe und 
Bevorschussung von Unterhalts-
beiträgen. Er regelt insbesonde-
re Gegenstand, Umfang, Vor-
aussetzungen, Verfahren, Kos-
tentragung und Gebührenerhe-
bung. 

Art. 37  Ausserschulische Ju-
gendarbeit, ergänzende Jugend- 
und Familienhilfe 
1
 Der Kanton kann die ausser-
schulische Jugendarbeit sowie 
die ergänzende Jugend- und 
Familienhilfe gemeinnütziger, 
privater oder öffentlicher Organi-
sationen unterstützen. 
2
 Eine Beitragsgewährung setzt 
voraus, dass die betreffenden 
Organisationen angemessene 
Eigenleistungen erbringen und 
nicht wesentliche anderweitige 
Unterstützungen erhalten. 

Art. 37  Offene Jugendarbeit  
Offene Jugendarbeit ist Aufgabe 
der Gemeinden. 

Klare Aufgabenzuweisung.  

 


